
Q2: 2 Klausurersatzleistungen?? Rechtliche FOlgen??
Beitrag von „Mathemann“ vom 8. März 2022 17:08

Zitat von fossi74

Nach oberflächlicher Lektüre der OAVO darfst du wohl eine (von zwei) Klausuren durch
eine Ersatzleistung ersetzen.

[...]

Das alles unter der Voraussetzung, dass Dein Eingangspost der Wahrheit entspricht. In
diesem Fall kann ich nämlich deine Verärgerung sehr gut nachvollziehen.

Deine Interpretation der OAVO ist korrekt. Nach §9 Abs. 6 OAVO kann das im Grundkurs so
gemacht werden.

Zum letzten Satz: Bei mir wird da andersherum ein Schuh draus. Ich verstehe sehr gut, warum
man OP nicht auf einer Planstelle an der eigenen Schule haben möchte.
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